


In Ergänzung zum Schreiben von    Dr. Arnd Rüter 
Haydnstraße 5 
85591 Vaterstetten 
Tel. 08106 32754 
Email arnd_rueter@web.de  

an: 
 
Herrn Prof. Dr. Voßkuhle 
- persönlich - 
Präsident des Bundesverfassungsgerichts 
als obersten Dienstherrn der Beamten und Angestellten des Gerichts 
Schlossbezirk 3 
76131 Karlsruhe 

 
vom 21.03.2017 
 

Beschwerde 
Verletzung der §§ 13,14 BVerfGG durch das Bundesverfassungsgericht 
AR 1690/17 1 BvR 610/07 
 
 
Nachfolgend Details einiger Verfassungsbeschwerden zum Thema GMG 
 
 

Name BVerfG AZ abgelehnt Gericht Richter 

Klußmeier 1 BvR 425/15 24.09.2015 1. Kammer Erster Senat Kichhof, Eichberger, Britz 

Reimer 1 BvR 891/14 14.04.2016 1. Kammer Erster Senat Kichhof, Eichberger, Britz 

Petry 1 BvR 
3125/15 

04.04.2016 1. Kammer Erster Senat Kichhof, Eichberger, Britz 

Blank 1 BvR 
3129/15 

13.04.2016 1. Kammer Erster Senat Kichhof, Eichberger, Britz 

Isendahl 1 BvR 
1936/14 

16.11.2016 1. Kammer Erster Senat Kichhof, Schluckebier, Ott 

 
 
Diese Verfassungsbeschwerden hätten nach §§ 13,14 BVerfGG dem Zweiten Senat zugeordnet 
werden müssen (ein Gesetz muss auch gelten, wenn der in Anspruch Nehmende es nicht explizit 
anführt). 
 
Das heißt, im „Allgemeinen Register“ des Verfassungsgerichtes gibt es mindestens eine Person, die 
unter Missachtung der §§ 13, 14 BVerfGG die das GMG betreffenden Verfassungsklagen dem Ersten 
Senat zuordnet. 
 
Und im Ersten Senat ist es „ganz zufällig“ die 1. Kammer unter dem Vorsitzenden Richter Kirchhof, 
der es obliegt, diese Verfassungsbeschwerden mit „nicht zur Entscheidung angenommen" bzw. 
"unzulässig" zu erledigen. 
 

Wer sollte da angesichts des Verfassungsbruchs durch die Vorsitzende Richterin Christine 
Hohmann-Dennhardt, den Verfassungsrichter Reinhard Gaier und den Verfassungsrichter (und 
heutigen Vorsitzenden des Ersten Senats und Vizepräsidenten des Bundesverfassungsgerich-
tes) Dr. Ferdinand Kirchhof mit dem Beschluss 1 BvR 1924/07 vom 07.04.2008 an einen Zufall 
glauben. 
 


